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Sterbehilfe soll hierzulande weiterhin
so praktiziert werden wie bisher, so
Ende Mai die Antwort des Bundesrates

aufVorstösse aus dem Parlament.
Diese hatten Vorschläge gefordert zur
Regulierung der indirekten aktiven und
der passiven Sterbehilfe, der
Sterbehilfeorganisationen und insbesondere

auch des sogenannten
Sterbetourismus aus dem nahem Ausland,
wo Hilfe zur Selbsttötung nicht straffrei

ist.
Kritikerinnen wenden ein, dass es sich
bei der Sterbehilfe um einen
Graubereich am Lebensende handle, der
regelungsbedürftig sei. Richtig daran
ist, dass es sich um einen Graubereich
handelt. Sehr fraglich ist aber, ob man
diesen Graubereich durch Gesetzgebung

verringern kann, oder ob man
ihn nur verschiebt. Wo nachweisbar
ohne Einwilligung der betroffenen
Person oder aus eigensüchtigen
Motiven der betreuenden Person gehandelt

wird, sind im Strafgesetz heute
schon hohe Strafen angeordnet.
Tatsächlich ist aber alles, was im
Bereich des Sterbens - und ebenso im
Bereich des Gebärens - geschieht, in

gewisser Weise ein Graubereich, weil
jede medizinische Handlung in diesen

äusserst sensiblen Lebensabschnitten

eben auch lebensentscheidend

sein kann. Auch die detaillierteste

Gesetzgebung wird dort versagen
müssen, wo es um innere Einstellungen

und Motive geht.
Das Leben ist in diesen beiden
Zeitabschnitten in hohem Grade abhängig

von anderen Menschen, von
nahestehenden aber auch von
professionellen Helferinnen. Ob nahestehend

oder nicht, alle Beteiligten han-

Sterbehilfe bleibt unverändert

'"ChristlicheWertege-
meinschaft', hinter
einem Schwall von Phrasen

kaschiert, ist meist
nur unersättliche Macht- und
Geldsucht." Karlheiz Deschner Seite 4

dein im Rahmen ihrer eigenen Biographie

und ihrer eigenen Motive - dass
diese nicht altruistisch sondern vor
allem egoistisch sind, das ist ein
Faktum, das wirnichtwegdiskutieren können.

Die einzige Möglichkeit, uns in

Momenten lebenswichtiger Entscheidungen

- uns selbst oder andere
betreffend - etwas gegen reine Willkür
zu schützen, besteht darin, dafür zu

sorgen, dass mehrere Menschen solche

Entscheidungen gemeinsam fäl-

vertrauen, mit dem Hausarzt oder der
Hausärztin, mit Lebenspartnerinnen
und Kindern - und schliesslich allenfalls

auch in Form einer Mitgliedschaft
bei einer Sterbehilfe-Organisation.
Die FVS bietet in ihren "Wegleitungen
für die Wechselfälle des Lebens"
Checklisten und Formulare an, damit
in guten Zeiten für schwierige Zeiten
vorgesorgt werden kann, sie können
via Webseite oder Geschäftsstelle

bezogen werden.

len. Wichtig ist, dass wir alle uns
Gedanken machen über unsere eigenen
Vorstellungen und Wünsche und ein
offenes Ohr haben für die Wünsche
und Vorstellungen andererMenschen.
Darüber hinaus ist es nötig, seinen
eigenen Willen kundzutun, in Form
eines Patiententestamentes, in
Gesprächen mit Menschen, denen wir

Interessant zu lesen sind auch die
Richtlinien der Schweizerischen
Akademie der medizinischen
Wissenschaften (SAMW), die kürzlich zum
Thema "Betreuung von Patientinnen
und Patienten am Lebensende" in

überarbeiteter Fassung erschienen
sind. Daraus geht u.a. auch hervor,
was Patientinnen von -> Seite 3

"Kommunikationsfrei-
heit ist Voraussetzung
für das Funktionieren
eines demokratischen
Gemeinwesens." Richter Wilfried Has-
semer zum Karikaturenstreit. Seite 5

"Das Geläut des Mün- j

sters, ein metairisches1
Dröhnen, ••• ein Lärm, [

dass man seine eigenen
Gedanken nicht mehr hört..."
Max Frisch im Roman "Stiller". Seite 6
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